Die erschreckende Wahrheit über die Diskretion österreichischer Banken und Steuerberater

Einem  Kunden wird von seiner Hausbank unwissentlich ein steuerlich schwarzer hauseigener Fonds verkauft. Nach erstmaliger Zahlung der Sicherungssteuer wird er dann von seinem Kundenbetreuer bedrängt, das Depot auf die Steueroase Malta zu verlagern. Wenige Jahre später steht dem Kunden eine Steuerprüfung ins Haus, da eine dem Kundenbetreuer nahestehende Steuerberatungskanzlei Anzeige erstattete.

Ein Kunde wurde bei der Veranlagung von legalem Geld von einer Hausbank dazu angehalten den in Luxemburg aufgelegten hauseigenen schwarzen Fonds zu zeichnen. Er wurde dabei nie über das Faktum eines Steuernachteils infolge der Fondskonstruktion aufgeklärt. Der Fonds wurde als reiner Sparkassenfonds mit außergewöhnlicher Performance verkauft. Plötzlich wurde der Kunde mit der Sicherungssteuer in Größenordnung von 2,5 % des Fondswertes konfrontiert. 

Als legale Alternative zur Umgehung der Sicherungssteuer wurde vom Kundenbetreuer, der zum Marketingleiter der Bank aufgestiegen ist, ein Transfer des Depots hin zu einer Tochtergesellschaft auf Malta empfohlen. Sein Argument: Er und seine Kollegen persönlich sowie ihre Kunden gehen gleichermaßen vor. Daraufhin folgte ein spesenteurer Transfer des zur Kreditbesicherung dienenden und somit verpfändeten Depots.

Eine dubiose Partnerschaft 

Der seinerzeitige Bankkundenbetreuer -  Herr Erwin H -  betrieb  zum damaligen Zeitpunkt nebenberuflich ein Versicherungsbüro. Mit diesem Büro hat er sich verpartnert und zwar mit dem Finanzdienstleistungsunternehmen seines oben bezeichneten Malta-Kunden. Gemäß einer Vereinbarung zwischen Hrn. Erwin H. und seinem seinerzeitigen Arbeitgeber – der Bank – durfte er Neukunden nur für diese  akquirieren und Verträge auf diese abschließen.

Diesen wesentlichen Sachverhalt hat er gegenüber seinem neuen Geschäftspartner verschwiegen. Um zu verhindern, dass sein neuer Geschäftspartner und früherer Kunde in Kontakt mit den Vorständen der Bank kommt, hat er seine Bemühungen darauf fokussiert, dass sein neuer Partner als Bankkunde gekündigt wurde.  Zudem hat Hr. Erwin H. Provisionszahlungen veruntreut, indem er die Unterschrift seines Geschäftspartners in Missbrauchsabsicht fälschte.

Anschließend erfolgte gezwungenermaßen eine Umschuldung des früheren Kunden von Hrn. H. zu einer dem Unternehmen nahestehenden Bank. Der damalige Firmenkundenbetreuer dieses neuen Bankinstituts hat zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Firma mit Herrn H. gegründet. Anfangs schien das Umschuldungsangebot lukrativ, doch dann schlug die Falle zu: Der Tilgungsträger auf Malta wurde vom Kreditgeber zur Verpfändung nicht mehr akzeptiert. Ein befreundeter Vermögensberater riet dem Geschäftspartner und früheren Kunden von Hrn. H. seinen Steuerberater aufzusuchen. Der Steuerberater riet diesem, einen Kredit in Österreich aufzunehmen, um  das Depot in Malta zu verdecken, gleichzeitig es aufzulösen, den Erlös nach Österreich zu transferieren, um den noch verbliebenen Erlös bei einer dritten Bank wieder zu veranlagen. 

Auch die Kreditsumme musste veranlagt werden, woraus zusätzliche Kosten resultierten. Die Folge sind bis heute jährliche zusätzliche Zinszahlungen zur Finanzierung eines verpfändeten Depots.

Die Falle schlägt zu – Das Bank- und Steuergeheimnis zahnlos (?)

Ende 2005 schied Herr H als Geschäftsführer aus dem gemeinsamen Unternehmen mit seinem früheren Kunden aus. Unmittelbar darauf wurde gegen Hrn. H. strafrechtlich ermittelt und es kam zur Anklage und zur noch nicht rechtskräftigen Verurteilung wegen schwerem gewerbsmäßigen Betrug und Beweismittelfälschung. 

Bis zur Feststellung der Rechtskraft dieses Verfahrens wurden alle weiteren Strafgerichtsverfahren  laut anwaltlicher Aussagen derzeit unterbrochen.

Im Hintergrund hat  Herr H. mit Hilfe eines Netzwerkes von Anwälten und Steuerberatern, unter Ihnen auch jener Steuerberater, welcher den Maltarücktransfer beraten hatte, eine Anzeige bei der Finanz gegen seinen einstigen Geschäftspartner und Kunden vorbereitet. Diese Anzeige enthielt neben der Malta-Sache noch fingierte weitere Unterstellungen. Daraufhin erfolgte 2006 eine plötzliche Steuerprüfung. Zu diesem Zeitpunkt wurde dem Geschäftspartner und ehemaligen Kunden von Hrn. H. von seinem damaligen Anwalt geraten, keinerlei Selbstanzeige bei der Finanz zu tätigen. Dies obwohl dieser über die juristische Notwendigkeit einer derartigen Maßnahme informiert war und der neue Steuerberater des ehemaligen Geschäftspartners von Hrn. H. sogar darauf drängte. 

Erst nach über drei Jahren wurde dem Opfer die Anzeige bei der Steuerfahndung zugespielt, deren Verfasser ein in diesem Zusammenhang bis dato unbekannter Steuerberater war. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde von allen Parteien- auch den Steuerprüfern - die Existenz einer Anzeige gesetzwidrig geleugnet. Dies hatte zur Folge, dass der ehemalige Geschäftspartner und Kunde von Hrn. H. immer davon ausgehen musste, dass er einer normalen Betriebsprüfung unterzogen wird. Dies wiederum hatte zur Konsequenz, dass der Beweis der Unschuld durch den früheren Geschäftspartner und Kunden von Hrn. H. geführt werden musste und nicht – wie gesetzlich normiert bei Finanzstrafverfahren – der Ankläger, also die Finanz,  den Beweis der Schuldigkeit vorlegen muss. Im Fachjargon spricht man von Beweislastumkehr. 

Die Steuerprüfungen wurden teilweise sogar auf die Kunden des betroffenen Finanzdienstleisters ausgedehnt wobei keinerlei Beschuldigung nachgewiesen werden konnte (siehe Gerichtsprotokolle). 

